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Bilanzierung von Steuernachforderungen wegen doppel ten Auswei-
ses von Umsatzsteuer und Erstattungsansprüchen info lge späte-
rer Rechnungskorrektur 
 
1. Weist ein Unternehmer Umsatzsteuer doppelt aus - -sowohl in 
Abschlags- als auch in Endrechnungen--, ohne dass i hm eine 
Steuerhinterziehung vorzuwerfen ist, so hat er die zusätzlich 
geschuldeten Umsatzsteuerbeträge in den Jahren zu p assivieren, 
in denen sie infolge des doppelten Ausweises entsta nden sind, 
und nicht erst im Jahr der Aufdeckung dieser Vorgän ge durch 
die Betriebsprüfung. 
 
2. Werden die Rechnungen in einem späteren Jahr ber ichtigt, so 
sind die sich daraus ergebenden Steuervergütungsans prüche im 
Jahr der Rechnungskorrektur zu aktivieren. 
 
 
 
EStG § 4 Abs. 1, § 5, § 10d Abs. 4 
HGB § 252 Abs. 1 Nr. 4, § 266 Abs. 2 
UStG 1999 § 14 Abs. 2 Satz 2 i.d.F. bis 2003, § 14c  Abs. 1 
Satz 2 i.d.F. ab 2004, § 17 Abs. 1 
AO § 38 
 
Urteil vom 15. März 2012     III R 96/07 
 
Vorinstanz: Sächsisches FG vom 20. September 2007  2 K 1974/06 
(EFG 2008, 820) 
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G r ü n d e  

 

I. 

Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Ehegat ten und 

werden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger er-

zielte im Streitzeitraum, den Jahren 2001 bis 2003,  als Ein-

zelunternehmer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Den Ge winn ermit-

telte er durch Betriebsvermögensvergleich (§§ 4 Abs . 1, 5 des 

Einkommensteuergesetzes --EStG--). 

 

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt - -FA--) 

stellte bei einer Außenprüfung im Jahr 2005 fest, d ass der 

Kläger in allen drei Streitjahren die Umsatzsteuer teilweise 

doppelt ausgewiesen hatte, nämlich sowohl in den vo n ihm er-

teilten Abschlagsrechnungen als auch in den Schluss rechnungen. 

Die unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer wurde in  der Prü-

ferbilanz jeweils im Jahr der wirtschaftlichen Zuge hörigkeit 

passiviert. Dadurch wurden die Einkünfte des Kläger s aus Ge-

werbebetrieb negativ. 

 

Das FA setzte die Einkommensteuer für die Streitjah re am 

6. Februar 2006 auf jeweils Null Euro herab und erl ieß zu-

gleich erstmals die angefochtenen Bescheide über di e geson-

derte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrag s zur Ein-

kommensteuer auf den 31. Dezember der Jahre 2001 bi s 2003. 

Sämtliche Rechnungen mit unzutreffendem Umsatzsteue rausweis 

hatte der Kläger bereits im Jahr 2005 korrigiert. 

 

Einspruch und Klage gegen die gesonderten Feststell ungen des 

verbleibenden Verlustvortrags blieben erfolglos. Da s Finanzge-

richt (FG) entschied, das FA habe die Umsatzsteuerv erbindlich-

keiten zu Recht in den Streitjahren passiviert. Die sen Ver-

bindlichkeiten stünden auch keine Forderungen aus U msatzsteu-
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erberichtigungsansprüchen nach § 14c Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 17 

Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1999 (UStG) gegenüb er, denn 

die Berichtigung der Rechnungen wirke nicht zurück,  sondern 

lasse einen Steuervergütungsanspruch i.S. von § 37 der Abga-

benordnung (AO) erst entstehen, wenn sie tatsächlic h durchge-

führt werde. 

 

Zur Begründung ihrer Revision tragen die Kläger im Wesentli-

chen vor, ihr aus der Rechnungsberichtigung resulti erender 

Steuervergütungsanspruch sei zivilrechtlich schon i m Zeitpunkt 

der Ausgabe der fehlerhaften Rechnung begründet und  nach bi-

lanzrechtlichen Grundsätzen auch realisiert. Dieser  Anspruch 

entspreche einem Vorsteuererstattungsanspruch, der nach dem 

Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12. Mai 1993 XI R 1/93 

(BFHE 171, 448, BStBl II 1993, 786) bereits ab dem Leistungs-

bezug zu aktivieren sei, ohne dass eine berichtigte  Rechnung 

vorliegen müsse. Dem stehe nicht entgegen, dass die  Rechnungs-

berichtigung nach § 17 Abs. 1 UStG nicht in Vorjahr e zurück-

wirke. 

 

Die Kläger beantragen sinngemäß, das FG-Urteil und die Be-

scheide über die gesonderte Feststellung des verble ibenden 

Verlustvortrags zur Einkommensteuer auf den 31. Dez ember der 

Jahre 2001, 2002 und 2003, jeweils vom 6. Februar 2 006 und in 

der Fassung der Einspruchsentscheidung vom 4. Oktob er 2006, 

aufzuheben. 

 

Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen. 

 

II. 

Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuwe isen (§ 126 

Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--), denn die  Bescheide 

über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvor-
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trags zur Einkommensteuer auf den 31. Dezember der Jahre 2001 

bis 2003 sind rechtmäßig. 

 

1. Die Anfechtungsklage gegen die Verlustfeststellu ngsbe-

scheide zum 31. Dezember 2001, 31. Dezember 2002 un d 

31. Dezember 2003 war zulässig. 

 

Ein Steuerpflichtiger wird durch die zu niedrige Fe ststellung 

eines Gewinns oder die Feststellung eines Verlustes  anstelle 

eines Gewinns beschwert (§ 40 Abs. 2 FGO), wenn jen e sich in 

späteren Veranlagungszeiträumen zu seinen Ungunsten  auswirken 

kann (vgl. BFH-Urteile vom 7. November 1989 IX R 19 0/85, BFHE 

159, 439, BStBl II 1990, 460; vom 20. Dezember 2006  I R 81/05, 

BFH/NV 2007, 1287; Seer in Tipke/Kruse, Abgabenordn ung, 

Finanzgerichtsordnung, § 40 FGO Rz 65; Gräber/v. Gr oll, 

Finanzgerichtsordnung, 7. Aufl., § 40 Rz 97). 

 

Dies trifft vorliegend zu, denn die den streitigen Verlust-

feststellungsbescheiden zugrunde liegenden Gewinnmi nderungen 

infolge der Passivierung zu Unrecht ausgewiesener U msatzsteuer 

ohne gleichzeitige Aktivierung der sich aus den Rec hnungskor-

rekturen ergebenden Ansprüche führt in den Folgejah ren zu ei-

ner Gewinnerhöhung, deren Nachteile die Vorteile de r Nullfest-

setzungen der Einkommensteuer in den Streitjahren ü berwiegen. 

Dies beruht darauf, dass die Verlustvorträge den Er trägen aus 

der späteren Ausbuchung der Verbindlichkeiten nicht  mehr in 

voller Höhe gegenüber stehen, weil sie u.a. durch V errechnung 

mit den Sonderausgaben und Grundfreibeträgen der Fo lgejahre 

geschmälert werden. 

 

2. Die Bescheide über die gesonderte Feststellung d er verblei-

benden Verlustvorträge zur Einkommensteuer (§ 10d A bs. 4 

Satz 2 EStG) auf den 31. Dezember der Jahre 2001 bi s 2003 sind 
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rechtmäßig. 

 

a) Die zusätzlich geschuldeten Umsatzsteuerbeträge sind in den 

Streitjahren zu passivieren, in denen sie infolge d es doppel-

ten Ausweises entstanden sind, und nicht erst im Ja hr der Auf-

deckung dieser Vorgänge durch die Betriebsprüfung. 

 

aa) Die den Gewinnermittlungen des Klägers zugrunde  liegenden 

Bilanzen waren objektiv unrichtig, da sie die doppe lt ausge-

wiesene und daher vom Kläger nach § 14 Abs. 2 UStG a.F. (seit 

2004: § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG) geschuldete Umsatzs teuer nicht 

berücksichtigten. 

 

bb) Die Bilanzen der Streitjahre waren auch subjekt iv fehler-

haft. Für die Aktivierungs- und Passivierungspflich t und damit 

für die Frage, ob die Bilanz richtig oder unrichtig  ist, kommt 

es auf den Erkenntnisstand des sorgfältigen Kaufman ns bei Auf-

stellung der Bilanz an. Der Steuerpflichtige hat da her Mehr-

steuern zu passivieren, wenn er bei Aufstellung der  Bilanz 

unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kau fmanns kon-

kret mit der Entstehung der Mehrsteuern rechnen mus s (vgl. 

BFH-Urteile vom 18. Juli 1973 I R 11/73, BFHE 110, 226, BStBl 

II 1973, 860; vom 3. Februar 2010 I R 21/06, BFHE 2 28, 259, 

BStBl II 2010, 692). Das trifft vorliegend zu, da e inem 

ordentlichen Kaufmann bekannt ist, dass die Umsatzs teuer nicht 

doppelt --sowohl in einer Abschlags- als auch in de r Endrech-

nung-- ausgewiesen werden darf und überhöht ausgewi esene Um-

satzsteuer auch geschuldet wird. 

 

cc) Die Mehrsteuern waren bereits in den Streitjahr en und 

nicht erst nach Aufdeckung der doppelten Inrechnung stellung 

oder der Bekanntgabe der Nachforderungsbescheide zu  passivie-

ren. Zwar rechtfertigt die allgemeine Erfahrung, da ss bei ei-
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ner Betriebsprüfung mit Steuernachforderungen zu re chnen ist, 

noch keine Rückstellung (z.B. BFH-Urteile vom 13. J anuar 1966 

IV 51/62, BFHE 84, 517, BStBl III 1966, 189; vom 27 . November 

2001 VIII R 36/00, BFHE 197, 394, BStBl II 2002, 73 1). Dies 

gilt indessen nicht, wenn die Bilanz nach dem Erken ntnisstand 

des sorgfältigen Kaufmanns bei ihrer Aufstellung fa lsch war 

(vgl. BFH-Urteil in BFHE 228, 259, BStBl II 2010, 6 92). 

 

dd) Das von der Verwaltung eingeräumte Wahlrecht, b ei der Än-

derung von Veranlagungen die abziehbaren Mehrsteuer n entweder 

zu Lasten der Wirtschaftsjahre zu buchen, zu denen sie wirt-

schaftlich gehören, oder aber zu Lasten des Wirtsch aftsjahres, 

in dem der Steuerpflichtige mit der Nachforderung r echnen kann 

(R 20 Abs. 3 der Einkommensteuer-Richtlinien 1998),  ist auf 

Veranlagungszeiträume bis einschließlich 1998 besch ränkt und 

bestand in den Streitjahren nicht mehr. 

 

ee) Das FG hat nicht festgestellt, dass dem Kläger eine Steu-

erhinterziehung vorzuwerfen ist. Daher kommt es nic ht darauf 

an, dass eine Rückstellung für hinterzogene Steuern  nicht ge-

bildet werden darf, solange die Tat noch nicht entd eckt ist 

(vgl. BFH-Urteil in BFHE 197, 394, BStBl II 2002, 7 31; BFH-Be-

schluss vom 13. Februar 2008 I B 175/07, nicht verö ffent-

licht), weil eine Bilanz, die keine Rückstellungen für hinter-

zogene Steuern ausweist, nicht als fehlerhaft anges ehen wird, 

wenn die Steuerhinterziehung zum Zeitpunkt des Bila nzstich-

tages noch nicht aufgedeckt war und auch noch nicht  mit Er-

mittlungen begonnen wurde. 

 

b) Die Erstattungsansprüche wegen der im Jahr 2005 vorgenomme-

nen Rechnungskorrekturen konnten in den Streitjahre n noch 

nicht aktiviert werden. 
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Die Aktivierung einer Forderung (§ 266 Abs. 2 B.II.  des Han-

delsgesetzbuchs --HGB--) richtet sich bei buchführe nden Gewer-

betreibenden nach den handelsrechtlichen Grundsätze n ordnungs-

mäßiger Buchführung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Gewin ne sind nur 

zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag r ealisiert 

sind (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 zweiter Halbsatz HGB). Ein e Forderung 

ist daher erst zu aktivieren, wenn sie rechtlich en tstanden 

ist oder wenn die für ihre Entstehung wesentlichen wirtschaft-

lichen Ursachen im abgelaufenen Geschäftsjahr geset zt wurden 

und der Kaufmann mit der künftigen rechtlichen Ents tehung des 

Anspruchs hinreichend sicher rechnen kann (ständige  Recht-

sprechung, z.B. BFH-Urteile vom 9. August 2006 I R 11/06, BFHE 

214, 513, BStBl II 2006, 762; vom 23. März 2011 X R  42/08, 

BFHE 233, 398, BStBl II 2012, 188; Schmidt/Weber-Gr ellet, 

EStG, 30. Aufl., § 5 Rz 270 "Forderungen"). 

 

aa) Zahlungsansprüche gegen das FA infolge der Beri chtigung 

von Rechnungen mit unrichtigem Steuerausweis entste hen gemäß 

§ 14c Abs. 1 Satz 2 (bis einschließlich 2003: § 14 Abs. 2 

Satz 2) i.V.m. § 17 Abs. 1 UStG rechtlich erst in d em Besteue-

rungszeitraum, in dem die Rechnung berichtigt wird (vgl. BFH-

Urteil vom 4. Februar 2005 VII R 20/04, BFHE 209, 1 3, BStBl II 

2010, 55). Da die Rechnungen vom Kläger erst im Jah r 2005 be-

richtigt wurden, entstanden die sich daraus ergeben den Ansprü-

che nicht bereits in den Streitjahren (§ 38 AO). 

 

bb) Die wesentlichen wirtschaftlichen Ursachen für die Steuer-

vergütungsansprüche gegenüber dem FA bestanden in d er Korrek-

tur der Rechnungen mit unrichtigem Steuerausweis. D iese er-

folgten jedoch erst im Jahr 2005, nachdem die Betri ebsprüfung 

den doppelten Steuerausweis beanstandet hatte. 

 

cc) Die zur Aktivierung eines infolge des Vorsteuer abzugs ent-
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standenen Steuervergütungsanspruchs entwickelten Gr undsätze, 

wonach die Vorsteuer aus bezogenen Lieferungen und Leistungen 

auch dann zu aktivieren ist, wenn noch keine ordnun gsgemäße 

Rechnung vorliegt (s. BFH-Urteil in BFHE 171, 448, BStBl II 

1993, 786), sind auf den Streitfall nicht zu übertr agen. Denn 

der Vorsteuerabzug beruht jeweils auf der an den Un ternehmer 

erbrachten Leistung des anderen Unternehmers, der z ivilrecht-

lich auch eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rec hnung 

schuldet. Die sich aus den Rechnungskorrekturen erg ebenden 

Steuervergütungsansprüche beruhen dagegen wirtschaf tlich nicht 

auf den vom Kläger in den Streitjahren ausgeführten  Leistun-

gen, sondern den durch die späteren Feststellungen des Be-

triebsprüfers veranlassten Rechnungskorrekturen. 

 

dd) Die Ausführungen im BFH-Urteil in BFHE 209, 13,  BStBl II 

2010, 55 Rz 13, wonach ein Vergütungsanspruch aufgr und unrich-

tigen Umsatzsteuerausweises von Anfang an gegeben i st, sind 

für die Frage, ob der streitgegenständliche Anspruc h an den 

Bilanzstichtagen der Streitjahre bereits realisiert  war, nicht 

heranzuziehen. Sie beziehen sich ausschließlich auf  den Anwen-

dungsbereich der Insolvenzordnung (InsO) und die Fr age, wann 

der betreffende Anspruch im Sinne der InsO "begründ et" war, 

und haben für die Frage, wann die Ansprüche bilanzi ell zu ak-

tivieren sind, keine Bedeutung. 

 

c) Der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaf tlichen 

Leistungsfähigkeit ist nicht verletzt. Dieser Grund satz gebie-

tet es im Interesse steuerlicher Lastengleichheit i nsbeson-

dere, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigk eit auch 

gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerecht igkeit, 

vgl. BFH-Urteil vom 9. Dezember 2009 X R 28/07, BFH E 227, 165, 

BStBl II 2010, 348, m.w.N.). 
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Dem entspricht es, im Streitfall die Zahlungsansprü che erst im 

Jahr 2005, als sie sich realisiert hatten, bei der Einkommen-

steuer gewinnerhöhend zu berücksichtigen. Dass dadu rch eine 

insgesamt höhere Steuerlast entstanden ist, als wen n sie be-

reits in den Streitjahren aktiviert und die Gewinnm inderung 

durch die Passivierung der Mehrsteuern ausgeglichen  hätten, 

ist eine Folge des verfassungsrechtlich nicht zu be anstanden-

den Abschnittsprinzips bei der Einkommensbesteuerun g. 

 

d) Unerheblich ist, dass wegen der doppelt in Rechn ung ge-

stellten Umsatzsteuer in den Streitjahren keine Ver luste ent-

standen wären, wenn der Kläger seinen Gewinn durch Einnahmen-

Überschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ermittelt hätt e. 
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